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Zählfehler zu Lasten des Nutzers
Über den Beweiswert der Anzeigen von Wasserzählern

Bei der Verbrauchserfassung mit geeichten Wasserzählern der Bauart Flügelradzähler-Nassläufer sind etliche Fälle bekannt geworden 
[1], bei denen ein Vielfaches des bekannten Durchschnittsverbrauchs angezeigt und die Messgeräte nach Befundprüfungen als ein-
wandfrei bewertet wurden. Wasserversorgungsunternehmen (WVU) haben das zum Anlass genommen, die entsprechenden Anzeigen 
von Wasserzählern ihren Kunden als Verbrauch in Rechnung zu stellen. Bei Rechtsstreitigkeiten haben Gerichte die Forderungen der 
WVU bestätigt [2]. Im Gastbeitrag äußern zwei Gutachter ihre Zweifel.

Die Ursachen von Anzeigen sehr hoher 
Verbrauchswerte sind häufig irregu-
läre Zählwerksfortschritte (sog. Rollen-
sprünge) von Rollenzählwerken, die bei 
Befundprüfungen kaum festzustellen 
sind. Bei konsequenter Beachtung eich-
rechtlicher Vorgaben (MessEV § 7, Ab-
satz 3) stellt sich unter Hinweis auf feh-
lenden Verbraucherschutz die Frage, ob 
die Zulassung dieser Bauart von Was-
serzählern überhaupt zu rechtfertigen 
ist. Nach einer Mitteilung aus dem Bun-
desministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz (BMJV) im Auftrag der 
damaligen Ministerin Frau Christine 
Lambrecht, fühlt sich das BMJV für den 
Verbraucherschutz von Wasserverbrau-
chern nicht zuständig.

Zur Anzeige des Wasserverbrauchs
Die Bauart von Wasserzählern der Bau-
art Nassläufer ist bekannt [3]. Durchflüsse 
von Trinkwasser durch diese Wasserzäh-
ler werden als Messwerte entsprechend 
den Umdrehungen des Flügelrades erfasst 

und form- und kraftschlüssig mittels eines 
Untersetzungsgetriebes vom Zeigerzähl-
werk funktionssicher angezeigt. Die Über-
tragung der aufsummierten Messwerte 
erfolgt durch mechanisch erzeugte Zähl-
werte nur bedingt formschlüssig auf das 
mechanische Rollenzählwerk, wie Bild 1 
mit einem Zählwert von 152 m³ und einem 
Messwert 205,3 Liter zeigt.

Beim Eichen der Wasserzähler werden 
in der Regel Prüfvolumina < 1000 l Was-
ser eingesetzt und die Durchflüsse aus-
schließlich am Zeigerzählwerk abgele-
sen. Das Rollenzählwerk wird daher in 
Eichmessungen nicht einbezogen. Bei der 
späteren bestimmungsgemäßen Verwen-
dung werden die Verbrauchsanzeigen in 
ganzzahligen Kubikmetern auf dem Rol-
lenzählwerk als Zählwerte und nicht er-
forderliche Nachkommastellen an den 
Zeigern abgelesen. Die eingangs beschrie-
benen Anzeigewerte von unerklärlichen 
Mehrverbrauchsvolumina sind demnach 
Zählfehler des mechanischen Rollenzähl-
werks und können als Verfälschung von 
Messwerten i. S. von § 7 (3) MessEV aufge-
fasst werden.

Anzeigen von unerwartet hohen Ver-
brauchswerten sind häufig Folgen von 
Funktionsstörungen in mechanischen 
Rollenzählwerken, deren Funktion aus-
führlich zu erklären ist: Bei Wasserdurch-
fluss durch den Wasserzähler werden die 
Umdrehungen des Flügelrades auf das 
Zeigerzählwerk übertragen. Durch ei-
nen zuverlässigen mechanischen Über-
setzungs-Mechanismus wird bei Errei-
chen von 1000 l = 1 m³ der Anzeigefort-
schritt vom Zeigerzählwerk direkt auf die 
Anfangsrolle (1 m³-Rolle) des Rollenzähl-
werks übertragen, und diese um ein In-
krement weiterbewegt. 

Bild 1: Die Übertragung der aufsummierten Messwerte erfolgt durch mechanisch erzeugte 
Zählwerte nur bedingt formschlüssig auf das mechanische Rollenzählwerk, wie Bild 1 mit einem 
Zählwert von 152 m³ und einem Messwert 205,3 Liter zeigt.
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Die Schemaskizze in Bild 2 zeigt ein 
derartiges Rollenzählwerk. Die vier 
Schalttriebe dienen im Zusammenwir-
ken mit den 20 Nocken je Mittelzahlen-
rolle zu deren Arretierung und Weiterdre-
hung bei einem Anzeigefortschritt um je 
ein Inkrement. Jede einzelne der vier rech-
ten Zahlenrollen hat auf der linken Seite 
einen einzelnen sog. Mitnehmer, der im 
Zusammenwirken mit den Schalttrieben 
einen Zählwerksfortschritt um ein Inkre-
ment und zwei Nocken bewirkt. Zur Ar-
retierung oder Weiterbewegung der mitt-
leren Zahlenrollen durch Schalttriebe 
ist ein sog. Überdeckungsgrad zwischen 
Schalttrieben und Nocken vorgesehen, der 
gewöhnlich wenige Zehntelmillimeter be-
trägt. Die rechts angeordnete 1 m³-Rolle ist 
mit der Welle fest verbunden, so dass sich 
diese Welle immer um 36° bei jedem Zah-
lenfortschritt weiterdreht und somit eine 
Reibungskraft auf alle Mittelrollen ausübt, 
die auf der Welle lose angeordnet sind. Die 
ebenfalls lose angeordneten Schalttriebe 
verhindern bestimmungsgemäß ein un-
gewolltes Weiterdrehen der Mittelrollen. 
Die für die Funktionssicherheit und die er-
forderlichen Überdeckungsgrade bedeut-
samen axialen Abstände der Zahlenrollen 
und der Schalttriebe untereinander sind 
durch das Gehäuse, den Käfig des Rollen-
satzes, festgelegt. Die nur bedingte Form-
schlüssigkeit der losen Bauteile ist beim 
Zusammenwirken von außergewöhn-
lichen Einsatzbedingungen der Grund, 

dass sich in seltenen Fällen Rollensprün-
ge ereignen können. Zu beachten ist da-
rüber hinaus, dass ein Rollensprung im-
mer nur dann erfolgen kann, wenn gleich-
zeitig Wasser durch das Messwerk strömt 
und sich die erste Zahlenrolle gemeinsam 
mit der Welle dreht.

Rollensprünge als Ursache fehler-
hafter Anzeigen in Rollenzählwerken
Ursachen fehlerhafter Anzeigen sind Rol-
lensprünge als wiederholte irreguläre 
Zählwerksfortschritte in mechanischen 
Rollenzählwerken, vorwiegend in Was-
serzählern der Bauart Nassläufer. Die 
Zuvielanzeigen geschehen unbeobachtet 
schrittweise über Stunden oder Tage. Die 
Bezeichnung „Rollensprung“ suggeriert 
demgegenüber einen impulsartigen Zähl-
fortschritt, der tatsächlich nicht auftre-
ten kann. Der Ablauf eines Rollensprun-
ges geht aus einer Foto-Dokumentation 
eines einzelnen Rollensprunges hervor 
[4]. Die unkontrollierte Mitnahme einer 
beliebigen Zahlenrolle (hierbei der 100er 
Rolle) erfolgt durch die sich drehende Wel-
le, auf der die Zahlenrollen, wie beschrie-
ben, lose angeordnet sind, wenn die Arre-
tierung durch Schalttriebe in irgendeiner 
Weise unterbrochen ist.  

Zu große axiale Abstände  
von Zahlenrollen 
Rollensprünge können durch mangeln-
de Arretierungen von Zahlenrollen in-

folge kurzzeitig fehlender Überdeckung 
zwischen Nocken der Zahlenrollen und 
Schalttrieben auftreten. Ausgangspunkt 
sind zu große oder grenzwertige axiale 
Abstände von Zahlenrollen und Schalt-
trieben innerhalb des Gehäuses oder in 
seltenen Fällen beschädigte Bauteile des 
Rollenzählwerks. In Bild 3 ist eine derar-
tige Störstelle bei fehlender Überdeckung 
dargestellt und durch einen gelben Pfeil 
kenntlich gemacht. Zu erkennen ist in-
nerhalb des gelben Kreises die fehlende 
Überdeckung (Spalt) zwischen Schalt-
trieb und der gekennzeichneten linken 
Zahlenrolle mit der aufgedruckten Ziffer 
6. Diese Zahlenrolle könnte sich bei Bewe-
gung der 1 m³-Rolle und der damit verbun-
denen Welle durch Reibungskräfte unkon-
trolliert mitdrehen und einen Mehrver-
brauch von 1000 m³ anzeigen. Demnach 
ist ein unkontrolliertes Mitdrehen einer 
Zahlenrolle möglich, ohne dass ein No-
cken komplett abgebrochen ist. Innerhalb 
des weißen Kreises ist eine Überdeckung 
von wenigen Zehntel-Millimeter zu erken-
nen. Das Mitdrehen wird dadurch begüns
tigt, dass der Netzdruck im Trinkwasser-
Versorgungsnetz von ununterbrochenen 
extrem kurzzeitigen Druckänderungen 
überlagert ist [5], und zum Vibrieren von 
Zahlenrollen führen kann. 

Erschütterungen und Luftanteile  
in Zählwerken 
Neben zu großen axialen Abständen der 
Zahlenrollen untereinander und in sel-
tenen Fällen beschädigten Bauteilen sind 
insbesondere störende Umgebungszu-
stände wie Erschütterungen und von au-
ßen nicht sichtbare Luftanteile in Zähl-
werken Auslöser von Rollensprüngen. 
Störende Umgebungsbedingungen wie 
in Nassläufern gibt es nicht in Trocken-
läufern. Daher sind in Millionen Strom-, 
Gas- und Ringkolben-Zählern mit bau-
gleichen mechanischen Rollenzählwer-
ken derartige Fehlfunktionen fast nie fest-
gestellt worden. Ein Stromzähler (BGH-Ur-
teil vom 07.02.2018, Az.: VIII ZR 148/17) 
und ein Ringkolbenzähler (Eichamt Düs-
seldorf vom 30.03.2022) sind Ausnahmen. 

Die Zählrichtigkeit eines mecha-
nischen Rollenzählwerks ist während 
der Zeitspanne von Erschütterungen we-

Bild 2: Schemaskizze eines Rollenzählwerks. Die vier Schalttriebe dienen im Zusammenwirken 
mit den 20 Nocken je Mittelzahlenrolle zu deren Arretierung und Weiterdrehung bei einem 
Anzeigefortschritt um je ein Inkrement. Jede einzelne der vier rechten Zahlenrollen hat auf der 
linken Seite einen einzelnen sog. Mitnehmer, der im Zusammenwirken mit den Schalttrieben 
einen Zählwerksfortschritt um ein Inkrement und zwei Nocken bewirkt.
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gen der lose angeordneten Zahlenrollen 
nicht mit Sicherheit zu gewährleisten. Zur 
Zählrichtigkeit werden in eichrechtlichen 
Bestimmungen allerdings keine Angaben 
gemacht. Nach MessEV, § 7 Absatz 3 gilt: 
Messgeräte müssen gegen Verfälschungen 
von Messergebnissen geschützt sein. Ein 
derartiger Schutz gewährleistet eine me-
chanische Klasse M1 bis M3. Ist diese in 
der Zulassung nicht explizit ausgewiesen, 
dann darf dieses Messgerät bei Erschütte-
rungen nicht verwendet werden. 

Wenn ein Austausch des Wasserzäh-
lers aus organisatorischen Gründen wäh-
rend des Auftretens von Erschütterungen 
nicht möglich ist, müssen Zählerstände 
des Rollenzählwerks in kurzen Abstän-
den abgelesen und Zählvorgänge doku-
mentiert werden. Dazu besteht seitens des 
Versorgungsunternehmens eine Fürsorge-
pflicht. Bei Verletzen der Fürsorgepflicht 
obliegt dem Versorger trotz erfolgreicher 
Befundprüfung die Beweis- und Darle-
gungslast für die korrekte Verbrauchsan-
zeige. Dazu müssten nicht einmal MessEG 
und MessEV geändert werden. Vielmehr 
müssen Sachverständige und Gerichte 
nur über die Unzuverlässigkeit der Ver-
brauchserfassung während Erschütte-
rungen informiert sein und das zu Lasten 
des Versorgers berücksichtigen. Denn der 
Versorger nutzt zur Messung des Wasser-
verbrauchs Wasserzähler, die laut Anla-
ge 2 zu § 7 Absatz 1 Satz 3 MessEV bei Er-
schütterungen technisch ungeeignet und 
nicht zugelassen sind.  

Befundprüfung 
Nach einer Reform der MessEV 2019 ist 
gemäß § 39 (2) bei der Befundprüfung die 
Verwendungssituation zu berücksichti-
gen, die vorm Ausbau des Wasserzählers 
ebenso wie die Plausibilitätskontrolle zu 
erfassen und dokumentieren ist. Die Be-
fundprüfung ist nicht allein auf den Zu-
stand des Messgeräts zu beschränken. Im 
Kommentar von Hollinger/Schade zur 
MessEV [6] heißt es dazu u. a.: „Die Be-
rücksichtigung der Verwendungssituati-
on bei der Befundprüfung stellt eine we-
sentliche Veränderung zum bisherigen 
Eichrecht dar und verschärft die Prü-
fanforderungen. § 32 EO hat hierzu kei-
ne Aussage gemacht. Die alleinige Prü-
fung eines Messgeräts auf Einhaltung der 
Verkehrsfehlergrenzen auf einem „idea-
len“ Prüfstand scheidet somit zukünf-
tig aus.“ Angaben zur Verwendungssitu-
ation und Plausibilitätskontrolle sind im 
Prüfschein nicht vorgesehen. Das ist ein 
Mangel und reduziert den Beweiswert des 
Prüfscheins.

Besteht ein Wasserzähler bei erhöhter 
Verbrauchsanzeige die Befundprüfung 
erfolgreich, gilt das als Bestätigung für 
den angezeigten Trinkwasserverbrauch. 
Gerichte folgen der Argumentation von 
Vertretern der WVU und deren Anwäl-
ten, dass damit ein Anscheinsbeweis vor-
liegt. Die Größe des angezeigten Wasser-
verbrauchs und Störquellen werden nicht 
beachtet. Verbraucher haben das Nachse-
hen. So wurde im Urteil des LG Wupper-

tal vom 13.12.2021 (Az.: 3 O 401/15) und 
der ohne Verhandlung abgewiesenen Be-
rufung durch das OLG Düsseldorf vom 
02. 11. 2022 (Az.: I-26 U 1/22) die Anzei-
ge des Zählwertes von 15 000 m³ für rich-
tig gehalten, obwohl dieser Verbrauch we-
der praktisch noch theoretisch möglich 
war [2].

Zusammenfassung
Die Anzeigen ganzzahliger Kubikmeter 
(m³) von nicht geeichten Rollenzählwer-
ken in Wasserzählern der Bauart Nassläu-
fer sind mechanisch erzeugte Zählwerte 
und keine Messwerte im Sinne des Eich-
rechts. Diese Zählwerte stimmen mit der 
Summe der – von den Zählwerten funk-
tional zu unterscheidenden – Messwerte 
der Zeigerzählwerke regelmäßig überein, 
jedoch nur dann, wenn kein unerklärlich 
hoher Mehrverbrauch im Abrechnungs-
zeitraum festgestellt wird. Andernfalls hat 
das alleinige Ergebnis einer bestandenen 
Befundprüfung ohne Berücksichtigung 
der vorgeschriebenen Plausibilitätskon-
trolle, der Verwendungssituation und des 
zweifelsfreien Verbleibs des Wassers kei-
nen überzeugenden Beweiswert der An-
zeige, und die Zählrichtigkeit ist nicht zu 
gewährleisten. � 
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Bild 3: Rollen-
sprünge können 
durch mangelnde 
Arretierungen von 
Zahlenrollen infolge 
kurzzeitig fehlender 
Überdeckung zwischen 
Nocken der Zahlenrol-
len und Schalttrieben 
auftreten. Ausgangs-
punkt sind zu große 
oder grenzwertige 
axiale Abstände von 
Zahlenrollen und 
Schalttrieben inner-
halb des Gehäuses 
oder in seltenen Fällen 
beschädigte Bauteile 
des Rollenzählwerks. Im Bild ist eine derartige Störstelle bei fehlender Überdeckung dargestellt 
und durch einen gelben Pfeil kenntlich gemacht.


